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  Behandlung des Bestelleintritts in Leasingfällen; 
Änderung des Abschnitts 3.5 Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
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DOK  2015/0747620 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird im Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch BMF-Schreiben vom 27. August 2015 - III C 2 - S 7410/07/10005 
(2015/0735706), geändert worden ist, in Abschnitt 3.5 vor der Zwischenüberschrift 
„Übertragung von Gesellschaftsanteilen“ folgender neuer Absatz 7a eingefügt: 
 
„(7a)  1Bei der Beschaffung von Investitionsgütern kommt es häufig zu einem Dreiecks-
verhältnis, bei dem der Kunde (künftiger Leasingnehmer) zunächst einen Kaufvertrag 
über den Liefergegenstand mit dem Lieferanten und anschließend einen Leasingvertrag 
mit dem Leasing-Unternehmen abschließt. 2Durch Eintritt in den Kaufvertrag (sog. Be-
stelleintritt) verpflichtet sich das Leasing-Unternehmen zur Zahlung des Kaufpreises 
und erlangt den Anspruch auf Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums an dem Ge-
genstand. 3Für die Frage, von wem in diesen Fällen der Leasing-Gegenstand geliefert 
und von wem er empfangen wird, ist darauf abzustellen, wer aus dem schuldrechtlichen 
Vertragsverhältnis, das dem Leistungsaustausch zugrunde liegt, berechtigt und ver-
pflichtet ist (vgl. Abschnitt 2.1 Abs. 3 und Abschnitt 15.2b Abs. 1). 4Maßgebend dafür 
sind die Vertragsverhältnisse im Zeitpunkt der Leistungsausführung. 5Bis zur Ausfüh-
rung der Leistung können die Vertragspartner mit umsatzsteuerlicher Wirkung ausge-
tauscht werden, z.B. durch einen Bestelleintritt oder jede andere Form der Vertrags-
übernahme. 6Vertragsänderungen nach Ausführung der Leistung sind dagegen umsatz-
steuerlich unbeachtlich. 7Das bedeutet: 
 
1. 1Tritt das Leasing-Unternehmen vor der Lieferung des Leasing-Gegenstandes an den 

Kunden in den Kaufvertrag ein, liefert der Lieferant den Leasing-Gegenstand an das 



 
Seite 2  Leasing-Unternehmen, weil dieses im Zeitpunkt der Lieferung aus dem Kaufvertrag 

berechtigt und verpflichtet ist. 2Die körperliche Übergabe des Leasing-Gegenstandes 
an den Kunden steht dabei einer Lieferung an das Leasing-Unternehmen nicht ent-
gegen (§ 3 Abs. 1 UStG). 3Das sich anschließende Leasing-Verhältnis zum Kunden 
führt je nach ertragsteuerlicher Zurechnung des Leasing-Gegenstandes zu einer Ver-
mietungsleistung oder einer weiteren Lieferung (Absatz 5). 

2. 1Tritt dagegen das Leasing-Unternehmen in den Kaufvertrag ein, nachdem der 
Kunde bereits die Verfügungsmacht über den Leasing-Gegenstand erhalten hat (sog. 
nachträglicher Bestelleintritt), liegt eine Lieferung des Lieferanten an den Kunden 
vor. 2Diese wird durch den Bestelleintritt des Leasing-Unternehmens nicht nach § 17 
Abs. 2 Nr. 3 UStG rückgängig gemacht. 3Der Kunde hat die Verfügungsmacht an 
dem Leasing-Gegenstand bereits durch die Auslieferung an ihn erlangt und verliert 
diese anschließend nicht mehr, da ihm der Leasing-Gegenstand auch nach der Ver-
tragsübernahme durch das Leasing-Unternehmen zur Nutzung zur Verfügung steht. 
4Die Leistung des Leasing-Unternehmens an den Kunden besteht in diesen Fällen in 
einer Kreditgewährung; zwischen dem Lieferanten und dem Leasing-Unternehmen 
liegt dagegen keine umsatzsteuerrechtlich relevante Leistung vor. 5Eine nur im In-
nenverhältnis zwischen dem Lieferanten und dem Leasing-Unternehmen bestehende 
Rahmenvereinbarung zur Absatzfinanzierung hat im Regelfall keine Auswirkungen 
auf die umsatzsteuerlichen Lieferbeziehungen.“ 

 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


